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Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg­

Vorpommern, 19048 Schwerin 

per Empfangsbekenntnis 

Amt Eldenburg Lübz 
Für die Gemeinde Siggelkow 
PF 10 01 31 
19381 Lübz 

MV 
Mecklenburg-Vorpommern 
Min isterium für Wirtschaft, 
1 nfrastruktur, Tourismus 
und Arbeit 

Bearbeiter: Oliver Gröh 

Telefon : 0385 588 15518 

AZ: V-509-00000-2013/001-055 

Email: o.groeh@wm.mv-regierung.de 

Schwerin , 13.08 .2024 

Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Gebiet der 
Gemeinde Siggelkow 

hier: Antrag der Gemeinde Siggelkow vom 21.06.2022 auf Zulassung einer Abweichung 
von den Zielen der Raumordnung gemäß§ 6 Abs. 2 Satz 1 Raumordnungsgesetz in er­
gänzender Verbindung mit§ 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. Im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens ergeht folgende Entscheidung: 

1. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Photovoltaikpark Redlin" 
wird in Bezug auf die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage eine Abwei­
chung von dem im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vor­
pommern 2016 (LEP M-V 2016) festgelegten Ziel der Raumordnung, dass 
landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Frei­
flächenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen, zuge­
lassen. 

Die Zulassung der Zielabweichung erfolgt unter folgenden Maßgaben: 

1.1. Die Gemeinde hat sich mit der zuständigen unteren Rechtsaufsichts­
behörde ins Benehmen zu setzen, wobei durch letztere zu erklären ist, 
gegen die Erfüllung der Auswahlkriterien insbesondere bezüglich der 
zugesagten Zuwendungen/Leistungen des Vorhabenträgers an die 
Gemeinde keine rechtsaufsichtlichen Bedenken geltend zu machen. 

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen 
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV). 
Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/. 

Hausanschrift: 
Johannes-Stelling-Straße 14 
19053 Schwerin 

Postanschrift: 
19048 Schwerin 

Telefon: 0385 / 588-0 
Telefax: 0385 / 588 - 5045 
poststelle@wm.mv-regierung .de 
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/ 
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Für den Fall rechtsaufsichtlicher Bedenken ist die Erfüllung der Aus­
wahlkriterien rechtskonform anzupassen. 

1.2. Die Gemeinde hat die oberste Landesplanungsbehörde über den Ab­
schluss des Bauleitplanverfahrens, durch die Vorlage der Bekanntma­
chung der Satzung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch sowie eines 
ausgefertigten Exemplars der Satzung, in Kenntnis zu setzen. 

1.3. Die beiden westlichen Teilflächen mit einer gemeinsamen Flächen­
größe von 26,5 Hektar, die sich innerhalb des Landschaftsschutzge­
bietes „Treptowsee" (siehe naturschutzfachliche Stellungnahme des 
Ministeriums Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Um­
welt Mecklenburg-Vorpommern) befinden, sind aus dem Vorhaben Be­
bauungsplan Nr. 7 „Photovoltaikpark Redlin" zu streichen. 

2. Diese landesplanerische Entscheidung zur Abweichung von den Zielen der 
Raumordnung gilt nur solange sich die Grundlagen nicht wesentlich ändern. 
Die Einschätzung hierüber trifft die oberste Landesplanungsbehörde. 

3. Diese getroffene Entscheidung gilt nur in Verbindung mit den im Antrag vom 
21.06.2022 und mit Änderung vom 19.01.2024 genannten Maßnahmen und 
Zusagen (siehe unten II c). 

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

5. Es werden folgende Hinweise gegeben: 

5.1. Die Entscheidung über die Zielabweichung umfasst nur die Inan­
spruchnahme durch eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf den im 
Antrag dargestellten landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

5.2. Die Entscheidung zur Zielabweichung hat keine präjudizielle Wirkung 
für die erforderlichen Prüfungen der weiteren öffentlich-rechtlichen 
Belange zur Aufstellung der kommunalen Bauleitplanung sowie ggf. 
der Notwendigkeit der Durchführung eines Baugenehmigungsverfah­
rens. Ebenfalls hat sie keine präjudizielle Wirkung hinsichtlich weite­
rer öffentlich-rechtlicher Genehmigungen. 

5.3. Im Verfahren sind weitere Hinweise des Ministeriums für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt eingegangen. Diese 
sind dem Bescheid beigefügt. 

II. Begründung 

1. Sachverhalt und Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Dem Antrag der Gemeinde Siggelkow vom 21 .06.2022 mit Ergänzungen der Antrags­
unterlagen vom 19.01.2024 und 04.07.2024 auf Zulassung einer Abweichung von den 
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Zielen der Raumordnung liegt die geplante Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen­
anlage zugrunde. 

Zur Umsetzung des Vorhabens hat die Gemeinde Siggelkow am 10.02.2022 den Be­
schluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Photovoltaikpark Redlin" ge­
fasst. Die im Rahmen des Bebauungsplanes geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage 
hat eine Flächengröße von 68,04 ha. Vorhabenträger ist die Gesellschaft für regionale 
Teilhabe & Klimaschutz mbH. 

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raum­
ordnung anzupassen. Als Ziel der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwick­
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016) im Programmsatz 
5.3. (9), dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern 
beiderseits von Autobahnen , Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenpho­
tovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen. Die geplante Photovoltaik­
Freiflächenanlage befindet sich außerhalb der im LEP M-V 2016 geregelten Flächen­
kulisse. Damit ist eine Anpassung der vorgenannten Bauleitplanung der Gemeinde 
Siggelkow an die Ziele der Raumordnung grundsätzlich nicht möglich. 

Jedoch soll gemäß§ 6 Abs. 2 Satz 2 Raumordnungsgesetz (ROG) eine Abweichung 
von den Zielen der Raumordnung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden. 

Gemäß § 5 Abs. 6 Landesplanungsgesetz (LPIG) obliegt die Zuständigkeit für die Zu­
lassung einer Zielabweichung der obersten Landesplanungsbehörde. Die Zulassung 
einer Zielabweichung bedarf des Einvernehmens der jeweils berührten Fachministe­
rien. Dies wurde mit Schreiben vom 24.05.2024 seitens des Ministeriums für Inneres, 
Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie mit Schreiben vom 
24.06.2024 seitens des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erteilt. 

2. Rechtliche Begründung 

Die gegenständliche Entscheidung beruht auf§ 6 Abs. 2 Satz 1 ROG in ergänzender 
Verbindung mit§ 5 Abs. 6 LPIG, wonach eine Abweichung von den Zielen der Raum­
ordnung zugelassen werden kann, wenn die Abweichung unter raumordnerischen 
Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
§ 5 Abs. 6 LPIG ergänzt die Zulassungsvoraussetzungen für eine Zielabweichung, 
wenn diese aufgrund veränderter Tatsachen oder Erkenntnissen nach raumordneri­
schen Gesichtspunkten geboten ist und die Raumentwicklungsprogramme in ihren 
Grundzügen nicht berührt werden. 

a) Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar 

Vertretbar ist eine Abweichung dann, wenn deren Zulassung raumordnerisch sinnvoll 
ist und eine effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung im 
Übrigen nicht erschwert wird. 
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Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „Photovoltaikpark Redlin" gelten, ne­
ben dem unter Punkt. 1 bestimmten Ziel der Raumordnung, die als Grundsätze be­
stimmten Festlegungen der Programmsätze 5.3. (1) und 5.3 (9) des LEP M-V 2016. 
Gleichfalls gelten die als Grundsätze bestimmten Festlegungen im Programmsatz 6.5 
(1 ), 6.5 (5) und 6.5 (8) des RREP WM, sowie die entsprechend der verbindlichen Karte 
zum RREP WM getroffenen Festlegungen Tourismusentwicklungsräume. 

Seit dem Inkrafttreten des LEP M-V im Jahr 2016 sowie des RREP WM im Jahr 2011 
haben sich die Rahmenbedingungen bezüglich des Klimaschutzes und der Energie­
wende in Deutschland stark verändert. Nach dem 2011 beschlossenen Ausstieg aus 
der Atomenergie hatte die Bundesregierung 2020 auch den Kohleausstieg beschlos­
sen. Zudem ist der Bedarf an der Erzeugung erneuerbarer Energien auch im Hinblick 
auf zunehmende Anforderungen im Bereich Klimaschutz der EU zur Einhaltung des 
Pariser Klimaschutzabkommens 2015 sowie des Beschlusses des Bundesverfas­
sungsgerichts vom 24.03.2021 stark gestiegen und wird weiter steigen. Die Bundes­
länder sind gefordert, zur Erreichung des Bundesziels der Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2045 ihren Beitrag durch die Einsparung von Treibhausgasen und den Ausbau 
erneuerbarer Energien zu leisten. Zudem ist der Grundsatz des seit dem 29.07.2022 
geltenden§ 2 des Erneuerbaren Energien Gesetz 2023 (EEG) zu beachten, wonach 
die Nutzung erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt. 

Um die erforderlichen Ausbaupfade erneuerbarer Energien zu erreichen, wird aus 
Sicht der obersten Landesplanungsbehörde das Erfordernis gesehen, zukünftig Pho­
tovoltaik-Freiflächenanlagen auch außerhalb der im LEP M-V 2016 sowie im RREP 
WM vorgesehenen Flächenkulisse zu errichten. Diese Einschätzung wurde auch vom 
Landtag Mecklenburg-Vorpommern geteilt (vgl. Landtagsbeschluss Drs. 7/6169, in 
dem unter Punkt II die Landesregierung aufgefordert wurde, ,,unverzüglich" für Frei­
flächen-Photovoltaikanlagen außerhalb der im LEP 2016 vorgesehenen Flächenku­
lisse Anforderungen für Zielabweichungsverfahren zu entwickeln). 

Eine erschwerte Verwirklichung der berührten Grundsätze der Raumordnung zur 
Landwirtschaft und zum Tourismus wird aus Sicht der obersten Landesplanungsbe­
hörde nicht gesehen. Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage ist nach Aufgabe 
ihrer Nutzung zurückzubauen. Damit findet eine Umnutzung landwirtschaftlich genutz­
ter Flächen nur temporär statt. Zudem ist der Anteil der zeitweise von der landwirt­
schaftlichen Nutzung ausgeschlossenen Fläche, gemessen an der gesamten land­
wirtschaftlichen Fläche des Planungsraums, als ausnehmend gering einzustufen. 
Weiterhin werden durch das Vorhaben bestehende sowie in Planung befindliche 
raumbedeutsame lnfrastrukturvorhaben nicht berührt. Dies gilt auch für raumbedeut­
same touristische Projekte. 

Zudem ist festzustellen, dass von Seiten des Landes M-V ein gesteigertes Interesse 
an der Realisierung der geplanten Freiflächenphotovoltaikanlage besteht. Das Vor­
haben ist Hybridpark aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen konzipiert. Durch 
die gemeinsame Einspeisung der Erzeugungsleistungen am Netzverknüpfungspunkt 
wird es zukünftig zu einer kontinuierlichen erneuerbaren und gleichsam netzverträg­
lichen Energieversorgung beitragen. Somit entspricht das Vorhaben dem im LEP M­
V 2016 festgelegten Grundsätzen zur Energiewende 5.3 (1) und dem Ausbau erneu­
erbarer Energie (9). 
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b) Keine Berührung der Grundzüge der Planung 

Die Grundzüge der Planung sind nicht berührt, wenn die Abweichung im Bereich des­
sen liegt, was der Plangeber gewollt hat bzw. gewollt hätte. Zudem darf die Abwei­
chung nicht ein solches Gewicht haben, dass sie der planerischen Grundkonzeption 
in einer Gesamtbetrachtung zuwiderläuft. Hingegen kann eine Berührung der Grund­
züge der Planung angezeigt sein, wenn die für die Zielabweichung angeführten 
Gründe auf eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle zutreffen und die Zielabweichung eine 
negative Vorbildwirkung entfalten könnte. 

Im LEP M-V 2016 wurden bereits konkrete Vorgaben für die Entwicklung der erneu­
erbaren Energien getroffen. Gemäß dem Programmsatz 5.3 (1) soll in allen Teilräu­
men eine sichere, preiswerte und umweltverträgliche Energieversorgung bereitge­
stellt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll dabei deutlich wachsen . Die 
in der Gemeinde Siggelkow geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage entspricht unter 
diesem Blickwinkel betrachtet den Vorgaben des LEP M-V 2016. 

Zudem ist aus Sicht der obersten Landesplanungsbehörde nicht erkennbar, dass die 
Grundkonzeption des LEP M-V 2016 durch die Umsetzung des Vorhabens beein­
trächtigt wird. 

Das im LEP M-V 2016 im Programmsatz 5.3. (9) festgesetzte Ziel der Raumordnung, 
dass landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern bei­
derseits von Autobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphoto­
voltaikanlagen in Anspruch genommen werden dürfen, stellt auf eine Sicherung land­
wirtschaftlicher Produktionsflächen und damit auf den Erhalt landwirtschaftlicher Pro­
duktionsbetriebe ab. Diesem Erfordernis wird auch weiterhin Rechnung getragen. 

Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage, die außerhalb dieser vorgenannten Ku­
lisse liegt, ist nach Aufgabe ihrer Nutzung zurückzubauen. Damit findet eine Umnut­
zung landwirtschaftlich genutzter Flächen nur temporär statt. 

Ferner ist eine räumliche Begrenzung für die Durchführung von Zielabweichungsver­
fahren zur Planung von Freiflächenphotovoltaikanlagen vorgegeben (vgl. auch Land­
tagsbeschluss Drs. 7/6169 II. letzter Satz). Diese wurde zur Beibehaltung der Grund­
züge der Planung auf 5000 ha festgelegt und entspricht 0,38 Prozent der gesamten 
landwirtschaftlichen Flächen in M-V. Aufgrund dieses geringen Flächenanteils ist si­
chergestellt, dass durch die Zulassung von Zielabweichungen die Vorgaben des LEP 
M-V 2016 in ihrer Grundstruktur nicht in Frage gestellt werden . 

Anmerkung 

Mit den in den Antragsunterlagen vom 21 .06.2022 genannten Maßnahmen und Zu­
sagen in Bezug auf 

1. Fortschrittliche Kommunal- und/ oder Bürgerbeteiligung 
2. Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde 
3. Direkte Sicherung/ Stärkung der Regionalen Wertschöpfung 
4. Investitionen in ländlichen Räumen zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug 
5. Fläche ökologisch nützlich 
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6. Förderung naturschutz-rechtlicher Projekte 
7. Projekt dient der Energiewende 

erfüllt das Vorhaben die von der Landesregierung entwickelten Auswahlkriterien in 
dem vorgegebenen Umfang. 

Das Vorhaben „Photovoltaikpark Redlin" der Gemeinde Siggelkow ist als ein Hybrid­
park aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen konzipiert. Für den Photovoltaikpark 
Redlin wird eine technisch, anthropogen vorgeprägte Fläche sowie das bereits beste­
hende Umspannwerk in Parchim Süd genutzt. Dieses Konzept spart einerseits Flä­
che, Material und Kosten und reduziert so den Eingriff in die Natur. Andererseits er­
gänzen sich zukünftig die Stromerzeugungsprofile aus Wind und solarer Strahlungs­
energie in ihren Tagesverläufen und saisonalen Schwankungen optimal. Die Einspei­
sung der Erzeugungsleistungen am selben Netzverknüpfungspunkt trägt zur Netzsta­
bilität und zur kontinuierlichen Versorgung mit nachhaltig erzeugter Energie bei. 
Augrund dessen ist das Vorhaben als innovativ anzusehen. 

Die Umsetzung der genannten Maßnahmen und Zusagen wird, sofern erforderlich, 
durch einen raumordnerischen Vertrag zwischen der Gemeinde Siggelkow, der Ge­
sellschaft für regionale Teilhabe und Klimaschutz mbH und dem Ministerium für Wirt­
schaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit abgesichert. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Klage bei dem Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Straße 323a, 
19055 Schwerin, erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im~fl~ 

Abteilungsleiter Energie und Landesentwicklung 

Anlage: 
- Hinweise des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Um­
welt Mecklenburg-Vorpommern 
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Anlage 
Hinweise des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und 
Umwelt 

Anforderungen des Bodenschutzes für die weitere Bauleitplanung: 

Um nachfolgende Hinweise an den Antragsteller und Vorhabenträger im Falle einer Zu­
lassung der Zielabweichung wird gebeten. 

Für die Erarbeitung der gesetzlich geforderten fachlichen Grundlagen, Bewertungen 
und Maßnahmen für das Schutzgut Boden in B-Planung und Umweltprüfung wird emp­
fohlen, die verfügbaren einschlägigen Datengrundlagen und Arbeitshilfen zu nutzen. 1 

Neben der Versiegelungswirkung sind weitere dauerhafte Bodenauswirkungen der An­
lagenerrichtung (wie nachteilige Veränderungen der Bodenstruktur oder die Gefahr 
punktueller Schadstoffeinträge durch Havarien und flächenhafter Schadstoffein­
träge/Zinkkorrosion) zu betrachten und zu bewerten, letzteres auch mit Blick auf die 
Lage im Wasserschutzgebiet und im Vorbehaltsgebiet Trinkwassersicherung (siehe 
Programmsätze 7.2 (1) und (2) LEP 2016: Schutz des Grundwassers vor Verunreini­
gungen, insbesondere in Vorbehaltsgebieten Trinkwasserschutz). 

Zur Gewährleistung des unbeeinträchtigten, uneingeschränkten landwirtschaftlichen 
Nachnutzbarkeit sowie der landesplanerischen Anforderungen des Bodenschutzes ist 
vom Antragsteller ein baubegleitender Bodenschutz nach DIN 196392 zu beauftragen 
und in die weitere Vorhabenplanung und -umsetzung (Bauleitplanung, Ausführungspla­
nung, Überwachung der Baumaßnahmen) einzubinden. Die verbindliche Absicherung 
kann z. B. in Form eines städtebaulichen Vertrags erfolgen. 
Die gesetzliche, unmittelbar und für jedermann geltende bodenschutzrechtlichen Vor­
sorgepflicht und die Verpflichtung eines jeden, der auf den Boden einwirkt, sich so zu 
verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden, ist in den 
§§ 7 und 4 Abs. 1 BBodSchG und im § 1 Abs. 1 LBodSchG M-V verankert. Aus diesen 
bodenschutzrechtlichen Regelungen begründet sich die Verpflichtung des Antragstel­
lers, einen baubegleitenden Bodenschutz zu beauftragen und in die weitere Vorhaben­
planung und -umsetzung einzubinden. Ohne diese steht zu besorgen, dass schädliche 
Bodenveränderungen infolge nicht bodenschutzgerechter Baumaßnahmen hervorgeru­
fen werden. 
Die Anwendung der Bodenkundlichen Baubegleitung ist mit Novellierung der 
BBodSchV ab 1. August 2023 explizit im Bodenschutzrecht geregelt. Sie ist jedoch seit 
Veröffentlichung der DIN 19639 (2019) als allgemein anerkannte Regel der Technik 
und damit bodenschutzfachliches Instrument anerkannt. Auch im Falle von Schadens­
ersatzansprüchen aufgrund vermeidbarer Bodenstrukturschäden stellt die DIN 19639 
eine geeignete Bewertungsgrundlage dar. 

Neben Pflanzenschutzmitteln sollte aus Gründen des Gewässer- und Bodenschutzes 
vollständig auf den Einsatz von synthetischen Waschmitteln/wassergefährdenden Stof­
fen für die Reinigung der Modulflächen während der gesamten Betriebszeit verzichtet 
werden. 

1 Eine Übersicht findet sich auf der Homepage des LM: https://www.regierung-mv.de/Landesregie­
rung/lm/UmwelUBoden/Bodenschutz-in-der-Planung-und-beim-Bauen/ 
2 Weitergehende Informationen: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/UmwelUBoden/boden­
kundliche-baubegleitung/. 



Soweit zusätzliche Kabeltrassen erforderlich sind, ist die bauzeitlichen Eingriffsfläche 
dieser zugehörige Nebenanlage zu quantifizieren und in der Umweltprüfung der B-Pla­
nung zu betrachten (kumulative Auswirkungen gemäß Anlage 2 Nr. 2.2 BauGB, vgl. 
,,Checklisten Schutzgut Boden für Planungs- und Zulassungsverfahren") . 
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Es wird vorausgesetzt, dass gegebenenfalls betroffene Gewässerrandstreifen (§ 38 
Wasserhaushaltsgesetz) und Gewässerentwicklungsräume3 entlang oberirdischer Ge­
wässer von baulichen Anlagen frei bleibt. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass die 
Errichtung einer Freiflächen-PV und Nebenanlagen in festgesetzten oder vorläufig gesi­
cherten Überschwemmungsgebieten (§§ 76, 78 WHG) grundsätzlich nicht vorzusehen 
ist. 

3 In den Bewirtschaftungsplänen für die Flussgebietseinheiten sind auch Gewässerentwicklungsräume 
festgelegt (vgl. Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie vom 
20.12.2021 im Amtl. Anzeiger Nr. 54/2021, S. 642) . Die Ausweisung eines Gewässerentwicklungsraums 
in einem Maßnahmenprogramm oder Bewirtschaftungsplan wird mit der Veröffentlichung nach § 130a 
Abs. 4 Landeswassergesetz (LWaG) für alle Behörden verbindlich. Die Errichtung von Freiflächen-PV in­
nerhalb eines Gewässerentwicklungsraums ist in der Regel keine zielkonforme Nutzung. 




